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fern läuft es auf die Personalent-
wicklung zu. Die nochmals 
zugespitzte Frage lautet demnach:

Kann die Idee der Eigenverantwor-
tung im Handlungsfeld »Personal-
entwicklung« bei der Einführung 
eines inklusiven Schulsystems hilf-
reich sein?
Um diese Frage beantworten zu kön-
nen, muss man die Personalstruktur 
bei den Lehrkräften des Landes zur 
Kenntnis nehmen: Bei der Altersver-
teilung spricht man von einem 
»Altersberg« und einem »Jugendhu-
ckel«, durch die Föderalismusreform 
und die »Liberalisierung« der Wech-
selmöglichkeiten zwischen den Bun-
desländern stehen wir in einer spür-
baren Konkurrenzsituation, aus den 
Anforderungen der Inklusion wird 
der Bedarf an Fachlichkeit nicht 
geringer (MINT-Fächer) und die 
benötigte Anzahl von KollegInnen 
mit Spezialqualifikationen (So-Päd) 
höher – und es werden Mitarbeite-
rInnen gebraucht, die durch ihre 
Haltung einen inklusiven Prozess 
erst ermöglichen.
Wenn »Eigenverantwortung« die 
Lösung sein soll, dann müssten fol-
gende Problembereiche positiv 
beantwortet werden:
Die Schulen können durch mehr 
Eigenständigkeit:
•  in der Konkurrenz um Lehrkräfte 

zu den anderen Bundesländern 
besser bestehen – trotz Festlegung 
der Besoldungstabellen durch die 
Bürgerschaft;

•  die notwendige Zahl neuer Lehr-
kräfte einwerben – obwohl sie kei-
nen Einfluss auf Ausbildungskapa-
zitäten an der Uni oder im Refe-
rendariat haben;

•  sich die benötigten Qualifikationen 
(und Haltungen) für ihr Schulpro-
gramm aussuchen – obgleich das 
Angebot mit der Nachfrage nicht 
mithält; Kommt man zurück auf 
die Ausgangsüberlegung, warum 
die Grünen im Jahre 2013 eine der-
artige Veranstaltung durchführen, 
so gibt es je nach Verbundenheit 
zur Partei unterschiedliche Inter-
pretationsmöglichkeiten:

•  man vergewissert sich der unter-
schiedlichen Situation im allge-
mein- und berufsbildenden Bereich, 
nimmt insbesondere die Einfüh-
rungsmodalitäten der »Eigenstän-

� Für mich stellt sich die Frage: 
Warum laden die Grünen im Jahre 
2013 zu einer Veranstaltung ein, die 
sich mit dem Nutzen von »Eigen-
ständigkeit« für Schulen im allge-
meinbildenden Bereich befasst? 
Dazu ist es naheliegend, sich die Situ-
ation im Schulbereich anzusehen. 
Nur daraus lässt sich eine Antwort 
finden.

Zur Situation
Mit der Novellierung des Schulgeset-
zes von 2009 sind alle Schulen im 

Bundesland Bremen verpflichtet, 
sich zu »inklusiven Schulen« zu ent-
wickeln. Das bedeutet:
•  die Grundschule ist am weitesten 

fortgeschritten, was Erfahrungen, 
Strukturentscheidungen und 
Unterrichtsentwicklung angeht, 
sieht sich jedoch durch höchst 
unterschiedliche Lernausgangsla-
gen herausgefordert;

•  in der Sekundarstufe 1 erfolgt auf-
wachsend die Einführung der 
Oberschulen bei gleichzeitigem 
Vorhalten einer Gymnasialquote;

•  die Sekundarstufe IIa erreichen 
Schüler/innen in unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten mit der Maß-
gabe, bundesweiten Standards 
gerecht werden zu müssen.

Die Gesamtentwicklung ist einge-
rahmt durch eine prägnante Armuts-
situation, durch einen gebremsten 
Ausbau von Ganztagsschulen, die 
eigentlich zur Inklusion gehören, 
durch notwendigerweise hohe Fort-
bildungsanstrengungen des Perso-
nals (siehe Altersverteilung), durch 
Umstellung der Lehrer/innenausbil-
dung, die erst in den Folgejahren 
wirksam wird, und durch eine wei-

tere besondere Anforderung. Einer-
seits muss individualisierter Unter-
richt entwickelt werden und anderer-
seits, parallel dazu, besteht die 
Herausforderung, eine wertschät-
zende Schulkultur in einer deutlich 
vielfältigeren SchülerInnen- und 
MitarbeiterInnenschaft zu etablieren.
Die Entwicklung ist erwartungsge-
mäß nicht ohne Widersprüche (Dis-
kussion um Fritz-Gansberg-Schule) 
und steht unter Erfolgsdruck (Bun-
desländervergleiche).
Die daraus resultierende, eigentliche 
Frage lautet:

Kann die Idee der Eigenverantwor-
tung den Prozess der Einführung 
eines inklusiven Schulsystems unter-
stützen?

(Insofern ist der als Frage formulierte 
Untertitel der Veranstaltung zu all-
gemein).
Da in der Einladung zu dieser Veran-
staltung ausdrücklich Bezug genom-
men wird auf die Erfahrungen 
berufsbildender Schulen, ist es sinn-
voll, die dort bearbeiteten Hand-
lungsfelder, also die Unterrichts-, die 
Organisations-, die Personal- und 
die Qualitätsentwicklung für die 
Einschätzung dieser Fragestellung zu 
Rate zu ziehen. 
Ein Blick auf diese Kriterien zeigt, 
dass es im Grunde genommen und 
zugespitzt um eine Sache geht, näm-
lich die Personalfrage, da in allen drei 
anderen Handlungsfeldern mit Blick 
auf die Schulen ein hohes Maß an 
Eigenständigkeit existiert:
•  nimmt man allein die Organisati-

onsformen der Grundschularbeit 
(Jahrgangsklassen, JüL 1+2 und 
3+4 oder 1-4), so bekommt man 
eine Ahnung von der realen Band-
breite der Unterrichtsentwicklung;

•  sieht man die intensive Arbeit von 
Steuergruppen und die zuneh-
mende Einrichtung erfolgreicher 
Teamstrukturen, ist deutlich, dass 
die »Organisation« Schule in 
Bewegung ist;

•  und betrachtet man die Vielfalt der 
Möglichkeiten und damit verbun-
denen Chance zur Eigenständig-
keit, die im sog. »Stadionmodell« 
niedergelegt sind, so gibt es auch 
hinsichtlich der Qualitätsentwick-
lung wenige Hürden, sich selbstän-
dig auf den Weg zu machen. Inso-

Hilfreiche Entlastung
 oder zusätzliche 

Bürokratie?
Diskussionsbeitrag auf dem  

Hearing der Grünen zum Thema:  
Mehr Eigenverantwortung an Schulen

Bernd Winkelmann
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dungsfreiheit der Einzelschule 
gestellt wird, so müssen auch die per-
sonellen Bedingungen zur Umset-
zung dieses Anspruches für die 
Gesamtheit des Schulsystems gere-
gelt werden. Es geht nicht darum, 
dass die Schnellsten im begrenzten 
Pool ausgebildeter PädagogInnen 
sich den Vorteil sichern, sondern 
dass alle Schulen eine abgesicherte 
und verlässliche Personalsituation 
vorfinden.

digkeit« in der Sek IIb zur Kennt-
nis (10-Jahres-Prozess, ESF-Mittel) 
und kommt hinsichtlich der Über-
tragungsmöglichkeiten unter dem 
Aspekt der »Personalentwicklung« 
zu einem negativen Ergebnis; oder

•  man folgt der ideologischen Figur 
neoliberaler Denkmuster und 
drückt aus grundlegenden Über-
zeugungen dieses Modell durch; 
oder

•  man sieht die aktuelle Finanzsitua-
tion in Kontrast zu den Anforde-
rungen eines selbst verabschiedeten 

Schulentwicklungsprozesses, 
merkt, dass dies nicht übereingeht 
und lenkt durch ein »neues Thema« 
ab bzw. klammert sich an jeden 
Strohhalm oder verschiebt die Ver-
antwortung aus Verzweifelung an 
die Einzelschule.

Alles in allem:
Viel mehr als »mehr Eigenständig-
keit« benötigen wir ein Personalent-
wicklungskonzept, das die Steuerung 
des Gesamtsystems absichert. So wie 
»Inklusion« nicht in die Entschei-

Beschluss der GEW Bremen
 vom November 2007

und Personalausschüsse vor Ort 
sowie die personalrätlichen Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten gestärkt 
werden. Unter den vorgegebenen 
Rahmenbedingungen verstärkt sich 
so der Druck auf die Schulen, Dritt-
mittel einzuwerben und Personal zu 
Dumpinglöhnen und schlechteren 
Arbeitsbedingungen einzustellen.

Aus Sicht der GEW ist eine entschei-
dende Voraussetzung für eine  
Stärkung der Selbstständigkeit die 
demo kratisch orientierte Novellie-
rung des Schulverwaltungsgesetzes. 
Leitbild sollte dabei nicht die Schul-
leitung als betriebswirtschaftlich  
orientierter »Filialleiter« einer Schule 
sein, sondern eine demokratische 
Schulgemeinde, die von einer päda-
gogischen, kollegialen Schulleitung 
als »Erste unter Gleichen« geführt 
wird. Die Wiederherstellung der 
Rechte der Konferenzen einschließ-
lich des Votums bei der Schulleiter-
findung ist dabei unverzichtbarer 
Bestandteil.

Die GEW empfiehlt den Kollegien, 
diese Überlegungen sowie die vom 
Personalrat Schulen herausgegebene 
»Checkliste Eigenverantwortliche 
Schule« und die darin enthaltenen 
Fragen insbesondere zu den Arbeits-
bedingungen in ihre Diskussion und 
Entscheidung über die Teilnahme an 
dem Modellversuch einzubeziehen.

� Die GEW hat sich in der Vergan-
genheit mehrfach für die Stärkung 
der pädagogischen Selbstständig-
keit der einzelnen Schulen ausge-
sprochen. Dabei geht es darum, das 
pädagogische Handeln vor Ort den 
jeweiligen Bedürfnissen anzupassen, 
neue Lehr- und Lernformen zu 
erproben, die Rhythmisierung des 
Schultages zu gestalten, neue Formen 
der Rückmeldung jenseits von Zif-
fernzeugnissen zu entwickeln usw. 
Wesentliche Voraussetzung für päda-
gogische Selbstständigkeit ist eine 
demokratische Schulkultur, in der 
alle Beteiligten über die Entwick-
lungsschritte real mitbestimmen. 
Weitere wesentliche Voraussetzun-
gen sind ausgebaute Unterstützungs-
systeme, die die Schulen auf ihrem 
Weg zu mehr pädagogischer Selbst-
ständigkeit beraten und begleiten 
sowie ein gesicherter materieller 
Rahmen, insbesondere im Hinblick 
auf die ausreichende Versorgung mit 
qualifiziertem Personal.
Die Bildungsdeputation hat am 
12.9.2007 auf Antrag der Senatorin 
für Bildung die Ausschreibung eines 
Pilotprojekts »Eigenverantwortliche 
Schule (EVS)« beschlossen.
Für acht Modellschulen im allge-
meinbildenden Bereich sollen durch-
schnittlich je 7,5 Lehrerwochenstun-
den und insgesamt 193.000 Euro 
bereitgestellt werden. In der Anlage 
über die Rahmenbedingungen heißt 

es lapidar: »Den Rahmen für die 
Umsetzung des Projektes bilden die 
novellierten Schulgesetze …«.
Mit den Schulgesetzen der Großen 
Koalition, dem Abbau von Personal 
in den Schulen und in den Unterstüt-
zungssystemen sowie der Flut von 
bürokratischen Verordnungen sind 
in den letzten Jahren Rahmenbedin-
gungen etabliert worden, die eine 
pädagogische Schulentwicklung 
massiv behindern. 
Die jetzige Ausschreibung des Pilot-
projekts hat wenig mit den Vorstel-
lungen zu einer demokratischen und 
dezentralen Schulentwicklung zu 
tun. Voraussetzung für einen Dialog 
wären zunächst die Rücknahme 
wesentlicher entdemokratisierender 
Vorschriften des Schulverwaltungs-
gesetzes und eine in den Kollegien zu 
verankernde inhaltliche Debatte über 
Verbesserungen im Schulbetrieb. Ein 
Pilotprojekt ohne eine Novellierung 
des Schulverwaltungsgesetzes, bei 
fortwährendem Abbau der Unter-
stützungssysteme und ohne zusätzli-
ches Personal dient nicht oder kaum 
der Erweiterung pädagogischer 
Selbstständigkeit sondern der 
betriebswirtschaftlichen Dezentrali-
sierung.
Die Schulleitungen sollen bisherige 
Aufgaben der Bildungsbehörde 
übernehmen, ohne dafür entspre-
chend ausgestattet zu werden und 
ohne dass die Gesamtkonferenzen 


